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zunehmend diskutierte Frage, wie aus »normalen« Män-
nern Täter wurden, erweist sich bei näherer Betrachtung 
als eine Frage nach Beteiligung, nach womöglich sehr un-
terschiedlichen Teilnahmen und Verhaltensweisen des 
Mitmachens.

Die jeweiligen Motive mochten durchaus unterschied-
lich gewesen sein: Habgier, Neid, Missgunst mögen die 
Handelnden ebenso befeuert haben wie explizite Juden-
feindschaft. Und selbst unter den antijüdischen Beweg-
gründen mag es variierende Motive und Absichten gegeben 
haben. Insofern ist die gemeinsame Tat kein Beweis für 
eine geteilte Motivation oder eine gleichförmige Weltan-
schauung. Doch hob die gewalttätige Praxis die möglichen 
motivischen Differenzen zwischen den Beteiligten in der 
kollektiven Aktion auf. Gleich welche Intention zur Tat 
drängte, stets richtete sich die Gewalt gegen Juden. Und 

Nachweis: Archiv Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
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in jedem Falle bot der offizielle rassenbiologische Anti
semitismus auch denen eine wohlfeile, öffentlich sanktio-
nierte Legitimierung, die aus bloßer Habgier, Rachsucht 
oder anderen, nicht unbedingt antijüdischen Antrieben 
handelten. Die antisemitische Praxis gestattete sogar, alle 
Gefühle und Ressentiments, die ansonsten sozial sanktio-
niert waren, ungehemmt auszuleben.

Jeder konnte mittun, dabei sein, ohne als einzelner Ver-
antwortung, Führung zu übernehmen. Auch der Feigste 
durfte schlagen, stoßen, Gewalt antun, ohne vor der Ge-
genwehr des Opfers Angst zu haben. In der Gemeinschaft 
vervielfachte sich die Gewalt gegenüber dem Opfer und 
verringerte sich die Furcht des Täters, seinerseits verletzt 
zu werden, Schaden am eigenen Körper zu nehmen. In 
der kollektiven Gewalttat gegen Juden wurde die Ausgren-
zung der »Anderen« auf brutale Weise exekutiert, und 
zugleich bildete sich in der Aktion jene Volksgemein-
schaft, von der die NS-Propaganda sonst nur redete: eine 
Gemeinschaft, die sich nicht durch Gesetze definierte, die 
immer auch Grenzen hätte setzen können, sondern sich 
erst durch die Tat schuf.

Mit den Gewaltaktionen wurde der Ausnahmezustand 
transformiert, die Verfassungsordnung vor Ort aufgelöst. 
Wer wie die jüdischen Opfer glaubte, sich auf rechtsstaat-
liche Strukturen verlassen zu können, musste erkennen, 
wie allein und ohnmächtig er in Wirklichkeit war. Poli-
zisten, also diejenigen, denen die staatliche Aufgabe der 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Recht oblag, grif-
fen nicht mehr zum Schutz der Opfer ein, ließen dem ge-
waltsamen Treiben freie Bahn oder erschienen erst spät 
am Tatort, nicht um die Täter zu verhaften, die gegen das 
Strafgesetzbuch verstoßen hatten, sondern um die Opfer 
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in »Schutzhaft« zu nehmen, was bei allem propagandisti-
schen Euphemismus dieses Begriffs mitunter wörtlich zu 
verstehen war.

Das NS-Regime vergemeinschaftete die Gewalt und 
ließ die »Volksgenossen« an ihr partizipieren. Jede Ge
waltaktion durchbrach Grenzen und veränderte, indem 
sie geschehen konnte, ohne dass der Rechtsbruch geahn-
det wurde, die Ordnung, in der nun neue, veränderte 
Handlungsoptionen möglich wurden, die sich vorher 
nicht eröffnet hatten. Dennoch führt kein zwangsläufiger 
Weg von den Gewaltaktionen in der deutschen Provinz 
zum Völkermord an den europäischen Juden. Im Gegen-
teil, gerade die Berichte aus den lokalen und regionalen 
Gliederungen des C. V. zeigen die Ambivalenz von Ge
waltsituationen, deren Logik durch Zivilcourage und un-
erschrockenes Eingreifen durchaus Einhalt geboten be-
ziehungsweise unterbrochen werden konnte.

Radikalisierung ist kein zwangsläufiger, teleologischer 
Prozess von Kausalitäten, sondern vielmehr von Gelegen-
heiten, die ergriffen werden oder nicht. »Für nicht we
nige«, so Alf Lüdtke, »die sich außerhalb der ›Kommando
höhen‹ von Gesellschaft und Staat sahen, erwies sich die 
Gewalttat als eine ›befriedigende‹ Politik-Form. Akteure 
wie Claqueure nahmen auf ihre Weise teil an politischer 
Herrschaft.«24 Die Gewaltaktionen gegen Juden haben 
nicht die Volksgemeinschaft geschaffen, aber diese Praxis 
der Gewalt im Ausnahmezustand nahm die Wirklichkeit 

24		 Alf Lüdtke, Thesen zur Wiederholbarkeit. »Normalität« und Mas-
senhaftigkeit von Tötungsgewalt im 20. Jahrhundert, in: Rolf Peter 
Sieferle und Helga Breuninger (Hgg.), Kulturen der Gewalt. Ritua-
lisierung und Symbolisierung von Gewalt in der Geschichte, 
Frankfurt/M./New York 1998, S. 280-289, hier S. 280.



240

michael wildt

der Volksgemeinschaft, wenn auch zeitlich und räumlich 
begrenzt, vorweg. Sie machte eine Selbstermächtigung 
konkret, ja körperlich erfahrbar, indem die alte Ordnung 
außer Kraft gesetzt war und eine neue politische Ord-
nung rassistischer Ungleichheit herrschte.


